
 
 
 
Schulordnung   
 
Wir sind eine Lehr- und Lerngemeinschaft. 
Wir  - schaffen ein Klima des Vertrauens,  

- lehren und lernen das Lernen, 
- fördern das Selbstvertrauen, 
- achten einander, 
- übernehmen Verantwortung und respektieren die Grenzen. 

 

Unsere Schülerinnen und Schüler tragen Mitverantwortung für den Umgang 
miteinander, mit Sachwerten und Materialien. Sie beteiligen sich aktiv an der Gestaltung 
unserer Schule. 

(Aus dem Leitbild der Primarschulen Krauchthal) 
 
Öffnungszeiten Schulhaus  

- Das Schulhaus ist 15 Minuten vor und bis 15 Minuten nach Unterrichtschluss offen. 
Klassenlehrpersonen regeln Ausnahmen klassenintern. 

 
Verhalten im Schulhaus  

- Ich vermeide Störungen und Lärm während der Unterrichtszeiten.  
- Ich trage Finken. 
- Ich achte auf Ordnung und Sauberkeit. Ich trage Sorge zu Einrichtungen und 

Material.  
 
Pausen / Pausenplatz  

- Ich verbringe die grosse Pause im Freien.  
- Kleine Pausen verbringe ich im Klassenzimmer oder mit einer ruhigen Aktivität im 

Gang. 
- Der Ruheplatz ist zum Sitzen, Schwatzen und Ausruhen da.   
- Fussball spiele ich nur auf den dafür bezeichneten Plätzen, auf dem Rasen nur, wenn 

dieser offen ist.  
- Ich achte auf dem Pausenplatz auf Sauberkeit und Ordnung.  
- Private Scooter, Rollbretter, Rollerblades und Ähnliches sind nur in der Freizeit 

erlaubt. Ausnahmen regeln die Lehrpersonen. 
- Schneebälle werfe ich nur auf dem vereinbarten Platz. 
 
Aufenthalt auf dem Schulareal  

- Ich komme frühestens eine Viertelstunde vor Schulbeginn auf das Schulareal, 
Ausnahmen regeln die Klassenlehrpersonen. Benutzungszeiten ausserhalb der 
Unterrichtszeiten  Anschlag 

- Den Rasen betrete ich mit Schuhen ohne Stollen oder Nocken. Ich beachte die 
Signalisation bei Regenwetter, nassem Boden und Rasenpflege.  

- Zu Geräten, Pflanzen usw. trage ich Sorge. Ich klettere nicht auf Bäume und Zäune.  
 
 
 
 
 



 
 
Unsere Regeln 

- Während den Schulzeiten und schulischen Veranstaltungen sind eingeschaltete 
private elektronische Geräte nicht gestattet, ausser es wird von der Lehrperson für 
eine bestimmte Zeit explizit erlaubt. 

- Es ist verboten, die Schulanlage während der Unterrichtszeit unerlaubt zu verlassen.  
- Das Drogenverbot (Rauchen, Kiffen, Alkohol, Schnupfen etc.) gilt für Schülerinnen 

und Schüler auf dem gesamten Areal der Schule und des Kindergartens. 
- Waffen oder andere gefährliche Gegenstände sind auf dem Schulareal verboten.  
- Für Pausenplatz, Rasen und Spielplatz beim Kindergarten gilt ein Fahrverbot für 

Velos, Töffli und Motorroller. 
- Das Fahren von fremden Fahrzeugen, das Manipulieren daran und dergleichen ist 

verboten.  
- Ich trage Auseinandersetzungen ohne verbale oder tätliche Gewalt aus.  
- Ich beachte allgemein bekannte Regeln und befolge Anweisungen.  


